
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1988/6/15 15Os9/88
(15Os10/88)

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.06.1988

Norm

HKG §30 Abs1

StGB §74 Z4

StGB §305 Abs4 aF

StGB §307 aF

StGB §309 nF

Rechtssatz

Der Sekretär einer Handelskammer ist (weder deren Organ noch mit Aufgaben der Bundesverwaltung,

Landesverwaltung oder Gemeindeverwaltung betraut und deshalb) nicht Beamter im Sinne § 74 Z 4 StGB, regelmäßig

aber auch nicht leitender Angestellter eines (ö entlichen) Unternehmens im Sinne § 305 Abs 4 StGB aF (§ 309 StGB nF),

weil diese Kammer nicht der Gebarungskontrolle durch den Rechnungshof unterliegt.
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